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Einladung zur Hauptversammlung
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mit Sitz in Heidelberg
ISIN DE000A0XYG76

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 05. Juli 2016,
um 10:00 Uhr, im BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel,
Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernla-
geberichts der Deutsche Rohstoff AG sowie des Be-
richts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 
EUR 4.127.307,68 wie folgt zu verwenden:

a. Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von insgesamt
EUR 2.714.394,10 entsprechend einer Dividende in Höhe
von EUR 0,55 für jede der 4.935.262 dividendenberech- 

 tigten Stückaktien.
b. Gewinnvortrag auf neue Rechnung in Höhe von

 EUR 1.412.913,58.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu 
 erteilen.
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern 
 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu 
 erteilen.
 
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Ab-

schlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2016 

 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, 
 Zweigniederlassung Mannheim, Theodor-Heuss-
 Anlage 2, 68165 Mannheim, zum Abschlussprüfer und 
 Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu 
 bestellen.

6. Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener 
Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungs-
rechts und zu deren Verwendung auch unter Aus-
schluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre 
sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eige-
ner Aktien und Kapitalherabsetzung und Aufhebung 
der bestehenden Ermächtigung

Die von der Hauptversammlung am 23. Juli 2013 ge-
mäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilte Ermächtigung zum 



Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung ist 
bis zum 22. Juli 2018 befristet. Aufgrund der Ermäch-
tigung vom 23. Juli 2013 hat die Gesellschaft bis zum 
heutigen Tag 386.885 eigene Aktien erworben, wovon 
259.075 eigene Aktien im Rahmen einer Kapitalherabset-
zung in 2015 eingezogen wurden und sich 127.810 eige-
ne Aktien aktuell im Bestand der Gesellschaft befinden.

Der nachfolgende Beschlussvorschlag hebt die vorgenannte 
Ermächtigung auf und erteilt der Gesellschaft eine erneute 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwen-
dung aufgrund dieser oder früherer Ermächtigungen erwor-
bener eigener Aktien, die bis zum 04. Juli 2021 befristet ist. 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a. Die von der Hauptversammlung am 23. Juli 2013 erteilte 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab 
Wirksamwerden der Ermächtigung gemäß nachfolgendem 
Tagesordnungspunkt 6 b) und c) aufgehoben.

     
b. Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen 
der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen zu erwerben. Diese Ermächti-
gung gilt bis zum 04. Juli 2021. Sie ist insgesamt auf einen 
Anteil von 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung
der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals beschränkt. Die Ermächti-
gung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch 
ein von der Gesellschaft abhängiges oder in ihrem Mehr-
heitsbesitz stehendes Unternehmen oder durch von der 
Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängige oder 
in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen beauf-
tragte Dritte ausgeübt werden und erlaubt den Erwerb 



eigener Aktien im ganzen Umfang oder in Teilbeträ-
gen sowie den einmaligen oder mehrmaligen Erwerb.

Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder 
mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öf-
fentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten oder durch die Ausga-
be von Andienungsrechten an die Aktionäre erfolgen.

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse oder über ein öffent-
liches Kaufangebot, darf die Gesellschaft je Aktie nur ei-
nen Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkosten) zahlen, der den 
arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der 
Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder 
einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandels-
tage vor dem Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes, so-
fern der Erwerb über die Börse stattfindet, oder vor der Ver-
öffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen 
Kaufangebots, sofern der Erwerb im Wege eines öffentli-
chen Kaufangebots erfolgt, beim Erwerb über die Börse um 
nicht mehr als 10 % und beim Erwerb über ein öffentliches 
Kaufangebot um nicht mehr als 20 % über- oder unterschrei-
tet. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen 
Kaufangebots erhebliche Kursabweichungen vom gebote-
nen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebotenen Kauf-
preisspanne, so kann das Angebot angepasst werden. In die-
sem Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem 
entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der Veröf-
fentlichung der Anpassung; die 20 %-Grenze für das Über- 
oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden.

Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt 
werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot das 



Volumen der angebotenen Aktien das vorhandene Rück-
kaufvolumen überschreitet, kann unter insoweit partiellem 
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb 
nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungs-
quoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andie-
nenden Aktionäre an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) 
erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit partiellem 
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine be-
vorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 
Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur Vermei-
dung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung 
nach kaufmännischen Gesichtspunkten vorgesehen werden.

bb) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten, legt die Gesellschaft eine Kaufpreis-
spanne je Aktie fest, innerhalb derer Verkaufsangebote 
abgegeben werden können. Die Kaufpreisspanne kann 
angepasst werden, wenn sich während der Angebotsfrist 
erhebliche Kursabweichungen vom Kurs zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten ergeben. Der von der Gesellschaft zu 
zahlende Kaufpreis je Aktie, den die Gesellschaft aufgrund 
der eingegangenen Verkaufsangebote ermittelt, darf den 
arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der 
Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder 
einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhan-
delstage vor dem nachfolgend beschriebenen Stichtag ohne 
Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr 
als 10 % über- oder unterschreiten. Stichtag ist der Tag, 
an dem der Vorstand der Gesellschaft endgültig formell 
über die Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten oder deren Anpassung entscheidet.



Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern 
von mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten wegen der 
Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen wer-
den können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss 
eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem 
Verhältnis der Andienungsquoten statt nach Beteiligungs-
quoten erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit 
partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts 
eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis 
zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur Ver-
meidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden.

cc) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfü-
gung gestellter Andienungsrechte, so können diese pro 
Aktie der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem Ver-
hältnis des Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der 
von der Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt 
eine entsprechend festgesetzte Anzahl Andienungsrechte 
zur Veräußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. An-
dienungsrechte können auch dergestalt zugeteilt werden, 
dass jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zu-
geteilt wird, die sich aus dem Verhältnis des Grundkapitals 
zum Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von Andienungs-
rechten werden nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die 
entsprechenden Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der 
Preis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspan-
ne (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Aus-
übung des Andienungsrechts eine Aktie an die Gesellschaft 
veräußert werden kann, wird nach Maßgabe der Rege-
lungen im vorstehenden Absatz bb) bestimmt, wobei maß-
geblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung des Rück-
kaufangebots unter Einräumung von Andienungsrechten
ist, und gegebenenfalls angepasst, wobei deren maßgeb-
licher Stichtag derjenige der Veröffentlichung der Anpas-



sung ist. Die nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, 
insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls 
ihre Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der Gesellschaft.

Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes sind zu beachten, sofern und soweit diese Anwen-
dung finden.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, bei einer Veräuße-
rung eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre 
den Inhabern der von der Gesellschaft oder einem ihrer 
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegebenen 
Options- und/oder Wandelanleihen ein Bezugsrecht auf 
die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde.
Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien in an-
derer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
sämtliche Aktionäre zu veräußern, wenn die Aktien gegen 
Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Bör-
senkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-
schreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausge-
schlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maß-
gabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt
10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundka-
pitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG bezugsrechtsfreien Veräußerung eigener Aktien aus 
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner 



sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals die-
jenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- 
und/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten 
ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldver-
schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, eigene Aktien Dritten 
in anderer Weise als über die Börse oder mittels Angebot an 
sämtliche Aktionäre anzubieten und zu übertragen, soweit 
dies

aa) im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen und/
oder Rohstofflagerstätten oder sonstiger Vermögensge-
genstände sowie im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen als (Teil-)Gegenleistung geschieht; oder

bb) zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an aus-
ländischen Börsen, an denen sie bisher nicht zum Handel 
zugelassen sind, erfolgt. Der Preis, zu dem diese Aktien 
an ausländischen Börsen eingeführt werden, darf den 
arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien 
der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel 
(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei 
Börsenhandelstage vor dem Tag der Einführung an der 
ausländischen Börse ohne Berücksichtigung der Erwerbs-
nebenkosten um nicht mehr als 5 % unterschreiten; oder

cc) erfolgt, um die Aktien Personen zum Erwerb anzubie-
ten, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem 
mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen.



Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die-
se eigenen Aktien wird gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 
Abs. 3, 4 AktG insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien ge-
mäß den vorstehenden Ermächtigungen verwendet werden. 
Darüber hinaus kann der Vorstand im Falle der Veräußerung 
der eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre das Be-
zugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen.

Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die eignen
Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung und ihre 
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbe-
schlusses bedürfen. Die Einziehung kann auch nach 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der 
Weise erfolgen, dass sich durch die Einziehung der Anteil 
der übrigen Stückaktien der Gesellschaft am Grundkapital 
gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand wird gemäß 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3, 2. Hs. AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl 
der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. Die 
Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabsetzung verbun-
den werden; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt,
das Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien 
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals her-
abzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien und des 
Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen.

Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, 
ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. 
Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, 
die aufgrund früherer Ermächtigungen zum Rückerwerb eigener 
Aktien zurückerworben wurden, und solche, die aufgrund von 
§ 71d Satz 5 AktG erworben oder (i) durch ein von der Ge-
sellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz ste-
hendes Unternehmen oder (ii) durch Dritte für Rechnung 
der Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung eines 
von der Gesellschaft abhängigen oder in ihrem Mehr-



heitsbesitz stehenden Unternehmens erworben werden.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu 
Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand hat gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 
6 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Aus-
schluss eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre beim 
Erwerb eigener Aktien sowie des Bezugsrechts bei der Veräu-
ßerung zurückerworbener eigener Aktien erstattet. Der Bericht 
ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an im In-
ternet unter www.rohstoff.de/InvestorRelations/Hauptversamm-
lung2016 zugänglich. Er wird auch in der Hauptversammlung
selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausliegen. 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Punkt 7 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vor-
geschlagen, den Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG für einen 
Zeitraum von fünf Jahren bis zum 04. Juli 2021 zu ermächtigen, 
eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung beste-
henden Grundkapitals zu erwerben. Der Vorstand ist nach dem 
Beschlussvorschlag berechtigt, die Aktien auch unter Einschrän-
kung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen 
Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben und die aufgrund 
dieser oder früherer Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden.

Die Gesellschaft hatte bereits in früheren Hauptversammlungen 
zum Aktienerwerb ermächtigende Beschlüsse gefasst, deren 
bislang letzter den Aktienerwerb bis zum 22. Juli 2018 gestattet. 
Aufgrund der letzten Ermächtigung vom 23. Juli 2013 hat die Ge-



sellschaft bis zum heutigen Tag 386.885 eigene Aktien erworben, 
wovon 259.075 eigene Aktien im Rahmen einer Kapitalherabset-
zung in 2015 eingezogen wurden und sich 127.810 eigene Aktien 
aktuell im Bestand der Gesellschaft befinden.

Nunmehr soll der Vorstand in Anknüpfung an die frühere Praxis 
wiederum in die Lage versetzt werden, das Instrument des Er-
werbs eigener Aktien nutzen zu können. Diese Ermächtigung 
steht unter dem gesetzlichen Vorbehalt, dass etwaige neu hin-
zuerworbene Aktien zusammen mit bereits vorhandenen eigenen 
Aktien die Grenze des § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG von 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten. Der Erwerb eigener Aktien 
kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerich-
teten Kaufangebots erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre 
in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft 
zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. Die Ermächtigung sieht 
jedoch auch vor, dass die Aktien unter Einschränkung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungs-
rechts der Aktionäre erworben werden können.

Im Einzelnen:

1. Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines 
 etwaigen Andienungsrechts

Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, mittels 
eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten erworben werden können.

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann es 
dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene 



Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft 
nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall 
muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll 
es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer 
Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 
100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, 
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 
technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. 
Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären 
kann so vermieden werden. Im Übrigen kann die Repartie-
rung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien (Andie-
nungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil 
sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich ver-
nünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich 
soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur 
Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgese-
hen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und 
die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu 
erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforder-
lich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch 
darzustellen. Der Vorstand hält einen hierin liegenden Aus-
schluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts 
der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber 
den Aktionären für angemessen.

Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an 
sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten sieht die 
Ermächtigung auch vor, dass der Erwerb mittels den Akti-
onären zur Verfügung gestellter Andienungsrechte durch-
geführt werden kann. Diese Andienungsrechte werden so 
ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer 
Aktien verpflichtet wird. Soweit danach Andienungsrechte 



nicht ausgeübt werden können, verfallen sie. Dieses Ver-
fahren behandelt die Aktionäre gleich und erleichtert die 
technische Abwicklung des Aktienrückkaufs.

2. Verwendung erworbener eigener Aktien und 
 Ausschluss des Bezugsrechts

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die erwor-
benen eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an 
alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert wer-
den. Mit den genannten Möglichkeiten der Veräußerung 
der erworbenen eigenen Aktien wird bei der Veräußerung 
der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung 
gewahrt.

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffent-
liches Angebot an alle Aktionäre soll der Vorstand berech-
tigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 
auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-
zenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener ei-
gener Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die 
Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Bör-
se oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss mit dem Ziel, den Inhabern der von der Gesellschaft 
oder einem ihrer nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegebenen Options- und/oder Wandelanleihen ein Be-
zugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungs-
rechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen 
würde, hat den Vorteil, dass im Falle einer Ausnutzung der 



Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die In-
haber bereits ausstehender Options- bzw. Wandlungsrechte 
bzw. Wandlungspflichten nicht nach den Options- bzw. 
Wandlungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht.
Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss bei Veräußerung der Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis, der den Börsenpreis von Aktien der Gesell-
schaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet, macht von der in § 71 Abs. 
1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechts-
ausschluss Gebrauch. Dem Gedanken des Verwässerungs-
schutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, 
dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dür-
fen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich
unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräuße-
rungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah
vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen 
Abschlag vom Börsenkurs so niedrig bemessen, wie dies 
nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 
Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Börsen-
preis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird 
keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen Börsenkurses betra-
gen. Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die so 
veräußerten eigenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – sofern dieser Wert geringer ist – 
zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus 
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner 
sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals die-
jenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Options- 
und/oder Wandlungsrechten und/oder Wandlungspflichten 



ausgegeben bzw. auszugeben sind, sofern die Schuldver-
schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 
Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erwor-
bene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugs-
rechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für 
mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Ak-
tionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Mit 
dieser Beschränkung und dem Umstand, dass sich der 
Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden 
die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
angemessen gewahrt. Diese können eine zum Erhalt ihrer 
Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu an-
nähernd gleichen Konditionen über die Börse erwerben. 
Im Übrigen liegt die Ermächtigung im Interesse der Gesell-
schaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft und die 
Möglichkeit schafft, den Aktionärskreis auch durch die ge-
zielte Ausgabe von Aktien an Kooperationspartner, institu-
tionelle Investoren oder Finanzinvestoren zu erweitern. Die 
Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage versetzt werden, 
auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagie-
ren zu können.

Die Gesellschaft soll weiterhin auch die Möglichkeit haben, 
eigene Aktien als (Teil-) Gegenleistung im Rahmen von Un-
ternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen und/oder Rohstofflager-
stätten oder sonstiger Vermögensgegenstände sowie im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen anbieten 
zu können. In derartigen Transaktionen wird nicht selten von 
der Verkäuferseite die Gegenleistung in Form von Aktien 



bevorzugt. Auch der internationale Wettbewerb verlangt 
zunehmend diese Art der Akquisitionsfinanzierung. Die 
hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt dem Vorstand den 
notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegen-
heiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen und/oder Rohstofflager-
stätten oder sonstiger Vermögensgegenstände sowie im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen schnell 
und flexibel sowohl auf nationalen als auch auf internatio-
nalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorge-
schlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der 
Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand si-
cherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei 
der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hinge-
gebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Bör-
senkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere um einmal er-
zielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen 
des Börsenkurses infrage zu stellen.

Die Ermächtigung soll dem Vorstand ferner die Möglichkeit 
eröffnen, eigene Aktien zur Einführung an ausländischen 
Börsenplätzen zu verwenden, an denen die Aktien der Ge-
sellschaft bisher nicht notiert sind. Die Gesellschaft steht 
an den internationalen Kapitalmärkten in einem intensiven 
Wettbewerb. Für die zukünftige geschäftliche Entwicklung 
ist die Möglichkeit, jederzeit Eigenkapital zu angemessenen 
Bedingungen am Markt aufnehmen zu können, von großer 
Bedeutung. Dem dient die eventuelle Einführung der Aktie 
an Auslandsbörsen, weil dadurch die Aktionärsbasis im 
Ausland verbreitert und die Attraktivität der Aktie als An-
lageobjekt gesteigert wird. Der vorgeschlagene Ausschluss 
des Bezugsrechts schafft die Möglichkeit einer solchen Ein-
führung an ausländischen Börsenplätzen. Zum Schutz der 



Interessen der Aktionäre enthält der Beschluss klare und 
eingrenzende Vorgaben hinsichtlich des Preises, zu dem 
diese Aktien an ausländischen Börsen eingeführt werden.

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden eigene 
Aktien Personen zum Erwerb anzubieten, die im Arbeits-
verhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbun-
denen Unternehmen stehen oder standen. Dabei handelt es 
sich um eine Ermächtigung zur Ausgabe von sogenannten 
Belegschaftsaktien. Der vorgeschlagene Bezugsrechts-
ausschluss ist Voraussetzung für die Ausgabe von solchen 
Belegschaftsaktien. Die Verwendung von eigenen Aktien 
zur Ausgabe von Belegschaftsaktien ist nach dem Aktien-
gesetz auch bereits ohne Ermächtigung durch die Hauptver-
sammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG), dann aber nur 
zur Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach 
Erwerb (§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber wird hier 
der Vorstand ermächtigt, ohne Beachtung einer Frist die ei-
genen Aktien als Belegschaftsaktien einzusetzen. Über die 
Ausgabebedingungen entscheidet der Vorstand im Rahmen 
des durch § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG eröffneten Spielraums. 
Er kann die Aktien dabei insbesondere im Rahmen des Üb-
lichen und Angemessenen unter dem aktuellen Börsenkurs 
zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den Erwerb zu 
schaffen. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt 
einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirt-
schaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die 
Flexibilität erhöhen.

Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene ei-
gene Aktien auch eingezogen werden können. Dabei soll die 
Einziehung sowohl dergestalt möglich sein, dass bei Einzie-
hung das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, 
als auch ohne eine solche Kapitalherabsetzung durch reine 
Einziehung der Aktien unter gleichzeitiger Erhöhung des auf 



die verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen Betrages 
des Grundkapitals. Die Rechte der Aktionäre werden in kei-
nem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt.

3. Bericht des Vorstands

Der Vorstand wird der jeweils einer etwaigen Ausnutzung 
der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien folgenden 
Hauptversammlung nach § 71 Abs. 3 S. 1 AktG, ggf. i.V.m. § 
160 Abs. 1 Nr. 2 AktG, berichten.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Akti-
enregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, die sich bei der 
Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache 
angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter 
folgender Adresse bis spätestens zum Ablauf des Dienstag, den 
28. Juni 2016, zugehen:

Deutsche Rohstoff AG
c/o BADER & HUBL GmbH
Wilhelmshofstraße 67
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefax: (07142) 788667-55
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Umschreibungen im Aktienregister finden ab Mittwoch, 
den 29. Juni 2016, bis zum Ablauf der Versammlung nicht statt.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Akti-
onärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben 



lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung 
erforderlich. Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und 
Ausübung ihres Stimmrechts von einem Bevollmächtigten ver-
treten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht 
ein Formular auf der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach 
der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung 
zugeschickt wird. Für die Erteilung einer Vollmacht im Rahmen 
der Eintrittskartenbestellung kann auch der zusammen mit dem 
Einladungsschreiben versandte Antwortbogen verwendet wer-
den. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB).

Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person 
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen 
wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende 
Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der 
Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht 
nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, 
sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form 
der Vollmacht abzustimmen.

Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen. 
Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich 
auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bit-
te beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu 
Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Haupt-
versammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von 
Anträgen entgegennehmen. Weitere Einzelheiten hierzu werden 
den Aktionären mit den Anmeldeunterlagen mitgeteilt.



Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und An-
fragen sind ausschließlich zu richten an:

Deutsche Rohstoff AG
Friedrich-Ebert-Anlage 24 / III
69117 Heidelberg
Telefax: (06221) 87100-22
E-Mail: deffert@rohstoff.de 
 

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorste-
hender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge 
und Wahlvorschläge werden im Internet unter www.rohstoff.de/
InvestorRelations/Hauptversammlung2016 zugänglich gemacht. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Heidelberg, im Mai 2016

Deutsche Rohstoff AG

Der Vorstand



Hauptversammlung der Deutsche Rohstoff AG

BEST WESTERN PLUS
Palatin Kongresshotel
Ringstraße 17-19
69168 Wiesloch

Anreise mit dem Pkw
Von der A6 kommend: Abfahrt Wiesloch/Rauen-
berg oder
von der A 5 kommend: Abfahrt Wiesloch/Wall-
dorf
– in beiden Fällen weiter auf der B39 in Richtung
Wiesloch bis zur Abfahrt Wiesloch-Zentrum,
dann den Hinweisschildern zum PALATIN folgen
Von der B 3 kommend: Richtung Wiesloch-Zen-
trum fahren und den Hinweisschildern zum BEST
WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel folgen.
.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Inter City Bahnhof Wiesloch/Walldorf: Vom Bahn-
hof aus erreichen Sie das Hotel in ca. 5 Minuten
mit dem Auto/Taxi oder Bus #702, #703 oder
#707 (Haltestelle „An der Ringstraße“ direkt vor
dem BEST WESTERN PLUS Palatin Kongress-
hotel); Nächster ICE Bahnhof: Heidelberg (12 km)
oder Mannheim (32 km).
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Ringstraße 17-19
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Telefon (0 62 22) 5 82-01
Telefax (0 62 22) 5 82-555
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Jedes Best Western Hotel 
ist unabhängig und privat geführt.

Best Western
Tagungsservice:
(0 61 96) 4724-860

Best Western
Reservierung:
0800 – 21 25 888

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise

Palatin Kongresshotel

Anreise mit dem Pkw
Von der A6 kommend: Abfahrt Wiesloch/Rauen-
berg oder
von der A 5 kommend: Abfahrt Wiesloch/Wall-
dorf
– in beiden Fällen weiter auf der B39 in Richtung
Wiesloch bis zur Abfahrt Wiesloch-Zentrum,
dann den Hinweisschildern zum PALATIN folgen
Von der B 3 kommend: Richtung Wiesloch-Zen-
trum fahren und den Hinweisschildern zum BEST
WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel folgen.
.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Inter City Bahnhof Wiesloch/Walldorf: Vom Bahn-
hof aus erreichen Sie das Hotel in ca. 5 Minuten
mit dem Auto/Taxi oder Bus #702, #703 oder
#707 (Haltestelle „An der Ringstraße“ direkt vor
dem BEST WESTERN PLUS Palatin Kongress-
hotel); Nächster ICE Bahnhof: Heidelberg (12 km)
oder Mannheim (32 km).

A 5

A 6 A 6

Wiesloch/
Rauenberg

Walldorf/
Wiesloch

Walldorf Wiesloch

B 39

B 39

Rauenberg

Kreuz
Walldorf

Heidel-

Str .

32

39

Südtangente

Schwetzinger Str.

berger

Rin g s t Baier-
taler

Str.

L 594B 3

B 3

M
an

nh
ei

m

Karlsruhe

Frankfurt

Stuttgart

ZENTRUM

P F Ä L Z E R

 W A L D

A 6 Ludwigshafen Mannheim

Heidelberg
Schifferstadt

Haßloch

Frankenthal
Weinheim

Wiesloch

Speyer

Neustadt
a. d. W.

Bad Dürkheim

Edenkoben

Landau

Hockenheim

Bruchsal

KarlsruheWissembourg

Bad Bergzabern

Herxheim

O D E N W A L D

Bretten

A 65 A 61

A 6

A 6

A 6

A 5

A 5

R h e i n

Neck ar

Stuttgart,
N

ürnberg

A 65

B 36

Sinsheim

Eppingen

A 5

B 9

B 9

BEST WESTERN PLUS
Palatin Kongresshotel

BEST WESTERN PLUS
Palatin Kongresshotel
Ringstraße 17-19
69168 Wiesloch
Telefon (0 62 22) 5 82-01
Telefax (0 62 22) 5 82-555
info@palatin.bestwestern.de
www.palatin.bestwestern.de

Jedes Best Western Hotel 
ist unabhängig und privat geführt.

Best Western
Tagungsservice:
(0 61 96) 4724-860

Best Western
Reservierung:
0800 – 21 25 888

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise

Palatin Kongresshotel



Wegbeschreibung zur Hauptversammlung

Anreise mit dem Pkw

Von der A6 und A5 kommend
- Abfahrt Wiesloch/Rauenberg
- weiter auf der B39 in Richtung Wiesloch
- bis zur Abfahrt Wiesloch-Zentrum
- dann den Hinweisschildern zum PALATIN folgen

Von der B3 kommend: 
- in Richtung Wiesloch-Zentrum fahren
- den Hinweisschildern zum PALATIN folgen

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- Inter City Bahnhof Wiesloch/Walldorf: 
   Vom Bahnhof aus erreichen Sie das Hotel in ca. 5 Minuten
   mit dem Auto/Taxi oder Bus #702, #703 oder #707
   (Haltestelle „Ringstraße” direkt vor dem PALATIN)

- Nächster IC/ICE Bahnhof:
   Heidelberg (12 km) oder Mannheim (32 km)

Anreise vom Flughafen

Vom Flughafen Frankfurt nutzen Sie die Deutsche Bahn oder 
den Shuttle-Service der Lufthansa AG. 

Parkmöglichkeit

Das BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel verfügt über 
eine Tiefgarage mit ca. 300 kostenpflichtigen Parkplätzen.

Hinweis
Kosten für die Anreise und Parkgebühren werden von der 
Gesellschaft nicht erstattet.
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